
Am Rundwanderweg der Reiatgemeinden Hofen—Altdorf—Opfertshofen—Bibern im Kanton Schaff
hausen. — Blick nach Osten ins Bibertal und über die nahe Landesgrenze in den Hegau mit den Vulkan
kuppen Hohenhöwen und Hohenstoffeln, zu denen auch grenzüberschreitende W anderwege führen, die 
vom «Schwarzwaldverein» abgenommen werden, dessen Netz, wie dasjenige der Schweizerischen A rbe its
gem einschaft für Wanderwege, an das Europäische W anderwegnetz angeschlossen ist.

Foto: Rolf W essendorf, Schaffhausen

Schweizervolk sage am 18. Februar 1979 w f l  
zum Verfassungsartikel über Fuß- und Wanderwege



Am  18. F ebruar 1979 entscheidet sich das Schweizervolk über einen Verfassungsartikel, der 
lautet:

1 D er Bund stellt G rundsätze auf für Fuß- und W anderwegnetze.
2 Anlage und Erhaltung von Fuß- und W anderw egnetzen ist Sache der Kantone. 

D er Bund kann diese Tätigkeit un terstü tzen und koordinieren.
3 In Erfüllung seiner A ufgaben nim m t der Bund auf Fuß- und W anderwegnetze 

Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.
4 Bund und K antone arbeiten m it privaten Organisationen zusam m en.

D er R heinaubund  als Schweizerische A rbeitsgem einschaft für N atur und H eim at pflegt auch 
das W andern und setzt sich in seiner Zeitschrift «N atur und M ensch» dafür ein, der er die hier 
abgedruckten Beiträge entnim m t. Er dankt noch besonders H errn a. Bundesrat F.T. W ahlen für 
sein Einstehen!

Initiant der W anderw eginitiative ist die «A rbeitsgem einschaft Rechtsgrundlagen für Fuß- 
und W anderwege» (A RF) m it Stadtpräsident Dr. S. W idm er, Zürich, und Prof. Dr. Hugo Bach
m ann, ETH Zürich, an der Spitze. Beide gewannen schon 1972 die «.Schweizerische Arbeitsge
m einschaft fü r  Wanderwege» (SAW) für ihr Anliegen. Präsident der SAW ist heute Regierungs
rat Ernst N eukom m , Schaffhausen. Diese Zusam m enarbeit, die andernorts oft fehlt, ist hoch er
freu lich  und führte zum  M ittun vieler weiterer Organisationen, z.B. des «.Schweizerischen Fuß
gängerverbandes», Präsident Dr. Ing. A lfred Keller, Dübendorf. Schließlich haben sich alle 
großen schweizerischen Parteien zur Unterstützung der Initiative bekanntlSo  wird sie auch ange
nom m en werden. Es ist jedoch  wesentlich, daß am 18. Februar eine überw ältigende Z ustim 
m ung erfolgt, welche den zuständigen Behörden in Bund, K antonen und G em einden -  auch 
unserem  Bundesparlam ent -  zeigt, daß das ganze Schweizervolk neben den Straßen für den 
m otorisierten  V erkehr auch die die Gesundheit und Sicherheit gewährenden Fußwege will, um 
auch wandernd  -  nicht fahrend -  unsere H eim at zu erleben!

Für den V orstand des Rheinaubundes:
K onrad G raf, Erwin A keret, A rthur U ehlinger
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Gedanken zur Wanderwegabstimmung vom 18. Februar 1979
F. T. W ahlen, alt Bundesrat, Bern

Ich m öchte vorw egnehm en, daß der 
W anderw egabstim m ung eine sehr gute Pro
gnose gestellt werden darf. W ir sind so sehr 
von einer rein energietechnisierten Zivili
sation überfallen, die das M enschliche zu 
ersticken droht, daß das Schweizervolk sich si
cher die G elegenheit nicht entgehen lassen 
wird, auf einem  wesentlichen G ebiet das «Zu
rück zur N atur» zu finden. Einige Zahlen m ö
gen dieses Bedürfnis illustrieren. W ir ver
fügen über ein W egnetz von etwas über 62 000 
km, davon sind 955 km N ationalstraßen, und 
w eitere ca. 900 km  sind noch im  Bau begriffen 
oder geplant. W ieviel fruchtbares Land und 
herrlicher W ald m ußten diesen Straßen ge
opfert werden! 2 M illionen M otorfahrzeuge 
«beleben» diese Straßen in einem  M aße, daß 
für den Fußgänger in vielen von ihnen über
haupt kein Platz m ehr vorhanden ist, und auf 
ändern m uß er sich ständig gefährdet fühlen. 
Die Zahl der M otorfahrzeuge ist so hoch ange
stiegen, daß die ganze Bevölkerung unseres 
Landes gleichzeitig in einem  der 2 M illionen 
Fahrzeuge Platz finden würde.

Daß diese Entwicklung einen starken E in
fluß auf die G estaltung unseres Straßennetzes 
hat, ist jedem  klar. N icht alle realisieren aber, 
daß diesem  «Fortschritt» jährlich  etwa 1000 
km Fuß- und W anderwege zum  Opfer fallen, 
da sie zu fahrbaren V erkehrsstraßen ausgebaut 
werden. K ein W under also, daß 123 000 Bür
gerinnen und Bürger die Initiative zur Schaf
fung von W anderwegen unterstützten.

Die eidgenössischen Räte haben nun be
schlossen, die In itiative in dem  Sinne abzu
ändern, daß die V erantw ortung für die E rstel
lung von W anderw egen nicht dem  Bund allein

Überbunden wird, sondern die H auptveran t
wortung den K antonen und durch sie den G e
m einden zu überlassen. Diese föderalistische 
Lösung ist sicher glücklich, denn die Schaf
fung von W anderwegen ist ein Anliegen, das 
dem einzelnen G em eindegenossen so nahe
liegt, daß er ein M itsprache- und M itw irkungs
recht haben sollte. Es könnte sogar G em ein
den geben, in denen die Anlage und Verbesse
rung von W anderwegen durch eine G ruppe 
aktiver und naturbegeisterter Jungbürger im 
freiwilligen G em einw erk ausgeführt würden. 
Ein schönes Beispiel dafür bietet eine 
G em einde in der N ähe von Bern, wo sich auf 
Initiative eines begeisterten N aturschützers 
eine G ruppe von G em eindebew ohnern 
entschlossen, drei K ilom eter N aturlehrpfade 
zu errichten, in denen zur O rientierung der 
Spaziergänger naturkundliche A ngaben wie 
Pflanzennam en angeschrieben sind. Im m er 
m ehr m uß jeder Schweizer Bürger zur 
Einsicht kom m en, daß er nicht alles vom Staat 
erw arten darf, sondern aus eigenem  V erant
wortungsgefühl etwas für die G em einschaft zu 
leisten, und zwar sowohl auf dem  G ebiete des 
V erzichts wie der Leistung. W arum  beispiels
weise am Sonntag 250 km im A uto  zurück
legen, das Auge auf den V erkehr gebannt, statt 
in den nächsten schönen W ald zu fahren, ihn 
zu Fuß  zu durchw andern, um  die herrliche 
N atur zu erleben? Es m uß einfach Pfade 
geben, auf denen der M ensch vor jeglicher 
G efahr geschützt ist, wo Junge und A lte den 
W undern der N atur ungestört begegnen 
können. Jeder, der m ithelfen m öchte, wenig
stens auf einem G ebiet der übertechnisierten 
Zivilisation zu entrinnen, wird am 18. Februar 
1979 ein Ja in die U rne legen.
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Fuß- und Wanderwege ein gesamtschweizerisches Problem
von Hugo Bachm ann, Professor an der ETH , Zürich

Vorbemerkung. Professor Dr. Hugo Bach
mann ist Ordinarius fü r  S ta tik  und K onstruk
tion der Tragwerke an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Zürich. Was unser 
Anliegen, die Wanderwege, betrifft, ist er Präsi
dent der «Arbeitsgemeinschaft Rechtsgrund
lagen fü r  Fuß- und Wanderwege (ARF)». Es 
erfüllt den Herausgeber dieser kleinen  
Broschüre, den Rheinaubund, stets m it beson
derer Genugtuung, wenn ein D ozent unserer 
höchsten technischen Lehranstalt die «Auto
bahn» verlässt, einen bescheidenen Nebenweg  
aufsucht, um zu sich selbst zu finden  und seinen  
Hunger nach lebendiger N atur zu stillen. Umso 
überzeugender wirkt dann sein Einsatz.

M öchte der Freund auch unter seinen  
Kollegen an der ETH  Anhänger finden , die in 
ihren Vorlesungen überall da, wo sich eine 
Gelegenheit fin d e t -  und wo wäre dies nicht der 
Fall -, ihre Schüler auch a u f  solche bescheide
ne, doch unabdingbare Aufgaben hinzuweisen 
und zu verpflichten in der späteren Praxis, 
Selbstzucht zu üben und maßzuhalten im tech
nischen Tun.

Vorwort

N och nie zuvor ist das Streben von uns 
M enschen derart einseitig au f m aterielle Ziele 
ausgerichtet gewesen wie in unserem  Z eit
alter. N och nie auch war der M ensch derart 
erfolgreich in der V erwirklichung m aterieller 
Ziele. W ir bauen heute eine A utobahnbrücke 
m it der H älfte des M aterialaufw andes und mit 
einem  V iertel der A rbeitsstunden gegenüber 
der Zeit vor 20 Jahren. U nd die Brücke kann 
erst noch höhere Lasten tragen und trotzdem  
wesentlich schlanker und eleganter gestaltet 
w erden als damals. D er technische Fortschritt 
fasziniert uns. U nd es ist dieser Fortschritt, es 
sind solche technischen Leistungen, die uns 
innert kurzer Zeit einen -  m ateriellen -  W ohl
stand gebracht haben, den sich unsere Väter 
nie hätten  träum en lassen.

Dafür, daß wir in großem  W ohlstand leben 
dürfen, wollen wir dankbar sein, und wir kön
nen uns h ierüber auch freuen. Die Frage ist

indessen: Sollen wir so w eiterfahren? Soll 
unser Streben w eiterhin vor allem  auf die 
im m er noch größere und im m er noch stärkere 
M ehrung m aterieller G ü ter ausgerichtet sein? 
Ist das, was wir tun, was unsere Gesellschaft 
und unser S taat tun, tatsächlich geeignet, 
wahre menschliche Bedürfnisse zu befriedi
gen? D ie A ntw ort kennen wir im G runde ge
nom m en alle. W ollen wir sie auch wahrhaben? 
Z iehen wir daraus auch konkrete, ganz prakti
sche K onsequenzen?

W ir M enschen haben zahlreiche im m ate
rielle Bedürfnisse. A ls Beispiel un ter vielen: 
Wir sollten eine starke, echte Beziehung zur 
Natur pflegen und erhalten können. W ir 
entstam m en der N atur, wir sind naturgebun
den. W ir können in einer völlig vertechnisier- 
ten  und künstlichen W elt nicht leben. D aher 
sollten wir unsere Landschaft und U m welt 
nicht nur befahren, wir sollten sie auch bege
hen und w irklich erleben können. W ir brau
chen in unserem  Lande nicht nur eine gewalti
ge In frastruk tur für die m otorisierte  F ortbe
wegung. W ir brauchen auch ein -  weit beschei
deneres -  W egnetz, das erlaubt, sich zu Fuß, 
und auf m enschenw ürdige W eise zu Fuß, in 
der U m w elt bewegen zu können.

Zum Thema

Fuß- und Wanderwege unter die Räder geraten

U nsere Landschaft und Um w elt ist in der 
letzten  Z eit einem  gewaltigen U m gestaltungs
prozeß unterw orfen worden. D urch den Bau 
neuer Straßen, durch Siedlungserschließun
gen, durch die M echanisierung der Land- und 
Forstw irtschaft usw. usw. sind zahlreiche einst 
ideale Fuß- und W anderwege buchstäblich 
unter die Räder geraten. Sie sind zu Straßen 
ausgebaut oder einfach unterbrochen worden, 
ohne daß ein angem essener Ersatz für den 
M enschen zu F uß  geschaffen wurde. A ndere 
W ege sind verwachsen und verfallen, weil n ie
mand sie m ehr gepflegt und un terhalten  hat. 
W ir verlieren in der Schweiz jedes Jahr rund 
1000 km  ideale Fuß- und W anderwege. Inner
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halb des gelb m arkierten W egnetzes sind rund 
30% asphaltierte oder beton ierte  Fahrstraßen. 
U nd auf zu großen Teilen des W egnetzes ist 
allgem einer Fährverkehr zugelassen!

Krasse Lücken im Bundesrecht

W ie ist solches möglich? W arum  m uß für 
den M enschen zu Fuß  nicht Ersatz geschaffen 
werden?

ln zahlreichen Fällen, wo fußgänger
freundliche W ege verschw inden, ist der Bund 
m itbeteiligt. D er Bund achtet heute bei bau
lichen V eränderungen der U m w elt, die er oft 
m aßgeblich beeinflußt -  sowohl durch eigene 
T ätigkeiten  wie auch durch seine Subventio
nen an die K antone -  nur ungenügend auf die 
Interessen des M enschen zu Fuß. Dies gilt 
zum Beispiel für die G ebiete

-  N ationalstraßenbau
-  A usbau der H auptstraßen (Tal- und A lpen

straßen)
-  W ald- und A lperschließung
- Sanierung von N iveauübergängen
-  G ew ässerkorrektionen

-  Siedlungserschließung
-  Bau von M ilitärstraßen
-  Bahnbau

M an kann dem  Bund jedoch  keinen V or
w urf m achen. D enn der B und ist nicht ver
pflichtet und häufig nicht einm al berechtigt, 
a u f Fuß- und Wanderwege Rücksicht zu 
nehmen. G em äß unserer staatlichen Ordnung 
darf der Bund nur das tun, wozu er einen aus
drücklichen Auftrag hat. Alles andere fällt in 
die K om petenz der nachgeordneten Stellen, 
also der K antone und G em einden. D er Bund 
ist verfassungsm äßig und gesetzlich verpflich
te t, au f viele andere Dinge R ücksicht zu neh
m en, so z. B. au f die B ienenzucht, den Vogel
schutz, den H eim atschutz, den N aturschutz, 
die Fischerei, die Jagd. Sollte er n icht au f «den 
M enschen zu Fuß» R ücksicht nehm en 
müssen? W äre das nicht M enschenschutz?

Die Fuß- und W anderweginitiative

A us den dargelegten und w eiteren G rün
den wurde 1973 die «Volksinitiative zur F ö r
derung der Fuß- und W anderwege» lanciert.

Fußweg -  Schulweg -  innerorts bietet Schutz vor Verkehrsgefahren, Lärm und Abgasen. Foto: ARF
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Innert nur vier M onaten kam en über 123000 
U nterschriften  zusam m en! Aus langwierigen 
Beratungen im Parlam ent ging schließlich ein 
G egenvorschlag hervor, der vom N ationalrat 
m it 118: 13 und vom  Ständerat mit 30: 9 Stim 
m en gutgeheißen wurde und auch durch den 
Bundesrat befürw ortet wird. Er hat folgenden 
W ortlaut:

1 D er Bund stellt G rundsätze au f für Fuß- 
und W anderwegnetze.

2 Anlage und Erhaltung von Fuß- und W an
derw egnetzen ist Sache der K antone. Der 
Bund kann diese Tätigkeit unterstü tzen 
und koordinieren.

3 ln  Erfüllung seiner Aufgaben nim m t der 
Bund au f Fuß- und W anderwegnetze 
Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.

4 Bund und K antone arbeiten mit privaten 
O rganisationen zusam m en.

Die In itiative selbst wurde zugunsten die
ses Gegenvorschlages zurückgezogen, so daß 
nur eine  Vorlage dem  Souverän zum  E nt
scheid vorgelegt w erden wird.

Eine föderalistische Lösung

In Art. 1 wird ausdrücklich festgehalten, 
daß für die Anlage und Erhaltung von Fuß- 
und W anderw egnetzen die K antone zuständig 
sind. Es kann also keineswegs darum gehen, 
daß der Bund selber Wege plant oder baut oder 
unterhält. D ies wäre auch völlig unangem es
sen. D er Bund hat lediglich gewisse G rund
sätze aufzustellen. Ferner wird ihm die Mög
lichkeit -  nicht die Pflicht -  gegeben, koordi
nierend und unterstü tzend zu wirken. F ür die 
K antone und G em einden wird jedoch vor 
allem A rtikel 3 ein großer Vorteil sein, denn 
sie werden in Z ukunft nicht m ehr alleine für 
den Ersatz von Fuß- und W anderwegen 
besorgt sein m üssen, welche teilweise auch 
mit Hilfe von Bundesgeldern zerstört worden 
sind.

Fuß- und Wanderwege sind verfassungswürdig

G esetzliche Bestim m ungen, welche die 
R echte und Pflichten des Bundes au f einem  
bestim m ten G ebiet ordnen, können nur dann

Fußweg durch ein Wohngebiet. Man beachte auch die Bauart der Häuser.
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erlassen w erden, wenn sie au f einem  ent
sprechenden A rtikel der Bundesverfassung 
beruhen. A uch aus diesem  G runde ist hier 
vieles verankert, was in den G rundgesetzen 
anderer Länder nicht erw ähnt wird.

In der heutigen Bundesverfassung findet 
m an z. B. Bestim m ungen über die Führung 
von G astw irtschaften oder die Eröffnung, ja  
sogar die U m wandlung von Kinos. N icht 
weniger als 27 Zeilen benötigte m an, um  zu 
beschreiben, was m it m ehr als 2 L itern 
gebranntem  W asser geschehen darf und was 
nicht. A usdrücklich erw ähnt sind der T rau
bentrester, die W einhefe, die Enzianwurzel. 
Oder man erfährt, daß der Bund nötigenfalls 
Erleichterungen auf den T ransportkosten des 
Backm ehls -  allerdings nur im Innern  des Lan
des -  gewähren kann. A n anderer Stelle wird 
festgehalten, daß der Einsatz bei Spielen in 
K ursaalbetrieben fü n f F ranken nicht überstei
gen d a r f ...

Angesichts der zahlreichen D etailbestim 
m ungen ist es sicher nicht übertrieben, wenn 
auch für das «Detail» Fuß- und W anderwege 
Verfassungsrang beansprucht wird. Eine A uf
nahm e der Fuß- und W anderwege in die 
Bundesverfassung ist aber auch aus ju ris ti
schen G ründen unum gänglich, sofern dem  
Fuß- und W anderw egsterben E inhalt geboten 
w erden soll.

Zahlreiche Vorteile

Eine m aßvolle Förderung der Fuß- und 
W anderwege bringt zahlreiche V orteile, und 
zwar für jederm ann. D enn jederm ann  ist F u ß 
gänger. Jederm ann wird es nü tzen  und jed e r
m ann wird es schätzen, wenn er Spaziergänge 
und W anderungen oder den Gang zum  E in
käufen, zum  öffentlichen V erkehrsm ittel, ins 
G em eindezentrum  oder ins N achbardorf auf 
separaten, vom allgem einen Fährverkehr 
m öglichst getrennten  Fußw egen zurücklegen 
kann. Besonders dankbar w erden hierfür 
unsere K inder und Senioren sein. Ein Viertel 
unserer V erkehrsto ten  sind ja  Fußgänger. Sie 
werden sowohl inner- wie außerorts über
fahren ...

*

Nachwort

U nsere G esellschaft und unser Staat könn
ten zahlreiche und schwerwiegende soziale 
Problem e und entsprechende gewaltige 
K osten, die noch auf sie zukom m en werden, 
sich ersparen oder beträchtlich verm indern, 
wenn sie M aßnahm en wirksam fördern  wür
den, die den immateriellen Bedürfnissen der 
M enschen dienen.

Fußwege gehören nicht an den Rand der Autobahnen. ARF
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Für Rechtsschutz und Zusammenarbeit
von Ernst N eukom m , Regierungsrat, Schaffhausen

(Redaktionelle Vorbemerkung: An der 
Versammlung der «Arbeitsgemeinschaft Rechts
grundlagen für Fuß- und Wanderwege (ARF)» am 
IO. September 1978 in Laupen hat sich der SAW- 
Präsident in einem engagierten Grußwort an die 
Teilnehmer gewandt, ausmündend in einer Resolu
tion an die Adresse des Ständerates, dem Kompro
mißvorschlag des Nationalrates zuzustimmen. 
Regierungsrat Ernst Neukomm hat seine mündli
chen Ausführungen freundlicherweise in einen 
Artikel für unsere Zeitschrift «Natur +  Mensch» 
umgearbeitet, den wir im folgenden wiedergeben.)

*

D ie SAW -  ihre Aufgaben und Bestrebungen

D ie Schweizerische A rbeitsgem einschaft 
für W anderwege (SAW ), in deren A uftrag ich 
spreche, ist die nationale Dachorganisation 
unserer kantonalen Sektionen m it rund 20000 
M itgliedern. Seit Beginn ihres Bestehens, also

seit dem  Jahre 1934, bem üht sich die SAW, 
W anderwege zu planen, zu projektieren, zu 
bauen und zu unterhalten  oder dort, wo die 
Ö ffentlichkeit dies m acht, das Fuß- und 
W anderwegwesen zu fördern und zu koordi
nieren. In  einigen K antonen und G em einden 
geschieht dies in guter Zusam m enarbeit mit 
den Behörden. A ndernorts wäre m ehr U nter
stützung sehr erwünscht.

D ie A ufgaben und Problem e haben sich in 
den letzten  45 Jahren gewandelt. A ber im m er 
noch gilt es, das W andern zu popularisieren 
und für ein zusam m enhängendes N etz zu 
käm pfen. U nser Einsatz galt und gilt ebenfalls 
der einheitlichen M arkierung durch die 
bekannten postgelben und rot-weißen 
W egweiser, und wir bem ühten  uns um einheit
liche Beschriftungen und um  die Schaffung 
von W anderkarten.

Infolge Melioration ausgebauter und mit einem Hartbelag versehener Güterweg, der für den Fußwanderer 
fast unbenützbar geworden ist. -  Glücklicherweise wurden einige Bäume und Sträucher am Bord stehen ge
lassen. Foto: ARF
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Wandern a u f der «Strada alla» in derLeventina, Kanton Tessin. («Entdecker» und «Erschließe!» waren J.J. 
Ess, Meilen, und Ernst Müller, Schaffhausen.) Der Weg führt,die Meereshöhe von 1100/1000 Meter hal
tend, am linken Hang talauswärts von Airolo über Altanca-Ronco-Deggio und wie die kleinen Dörflein alle 
heißen, bis über Biasca, diesen Ort im Steilabfall erreichend. Heute wird, leider, die Strada alta stellenweise 
für den motorisierten Verkehr mit Hartbelag «erschlossen» und verliert so ihren Wanderwegcharakter, was 
die an ihr liegenden kleinen Orte und Weiler ebenfalls bedenken sollten! A.U.

H eute ist ein N etz von ca. 50000 W ander- 
w egkilom etern vorhanden. A u f dem  Erreich
ten können wir nun aber nicht ausruhen. W ir 
m öchten das W anderwegnetz rechtlich schüt
zen und dam it verteidigen, denn ihm  droht 
G efahr. W ir m üssen von der leidigen Tatsache 
ausgehen, daß jährlich  einige hundert K ilo
m eter W anderwege verstraßt werden. Sie 
erhalten einen Asphaltbelag und werden 
dam it für die A utofahrer angenehm er. Des 
einen W ohltat ist des ändern Plage, und die 
Plage trifft in diesem  Fall den W anderer! Weil 
viele A utofahrer auch wandern, kann nie
m and darüber froh  sein. G ründe für diese 
Entwicklung sind: M eliorationen, die A sphal
tierung von W ald-, Flur-, Alp- und Reb- 
straßen. F rühere  W anderw egrouten, einst im 
N etz aufeinander abgestim m t und m it viel 
Aufwand m arkiert, w erden so zu Fahrstraßen.

M anchm al ist das richtig, weil sonst der U n ter
halt zu teuer wäre. A ber dann m uß für Ersatz 
gesorgt werden! Um der Entw icklung des 
«W anderwegsterbens» Einhalt zu gebieten, 
brauchen wir aber kein neues Büro für W an
derwege beim  Bund! W ir w ünschen lediglich 
m ehr rechtliche und für die aufwendige prakti
sche A rbeit der SAW auch etwas m ehr finan
zielle U nterstü tzung durch die Ö ffentlichkeit.

Was sollte für den Praktiker verbessert 
werden?

N ach A nnahm e der Rechtsgrundlagen 
könnte zum  Beispiel eine B undeskom m ission 
dem  erw ähnten Problem  ihre besondere A uf
m erksam keit widmen. Beim Straßenbau, der 
unser W anderwegnetz tangiert, sollten Leute
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der SAW in K antonen  und Bund frühzeitig zur 
V ernehm lassung beigezogen werden; dies 
analog zur Tätigkeit und R echtsstellung der 
N atur- und H eim atschutzkom m ission auf 
Bundes- und K antonsebene. Im  übrigen w ür
de aber die SAW  diejenigen Aufgaben, die sie 
bisher zu m eistern versucht hat, m it ihren Sek
tionen w eiterbearbeiten.

Ein anderes Beispiel: Der K anton Schaff
hausen hat zur Z eit ein  neues Straßenbau
gesetz in Beratung. D ie Regierung w artete 
nicht au f B undesvorschriften, und der K anton 
hat bereits ein W anderw egnetz analog dem  
Straßennetz erstellt (m ehr als ein K ilom eter 
W anderweg pro Q uadratkilom eter K antons
fläche) und im Entw urf des G esetzes rechtlich 
verankert. Es heißt dort, daß dann, wenn ein 
W anderweg verstraßt w erden müsse, die 
Ö ffentlichkeit für angem essenen Ersatz zu 
sorgen habe. D ort, wo an H ängen Straßen
asphaltierungen nicht zu um gehen waren, 
m achte m an im  K anton  Schaffhausen auch 
schon V ersuche m it der Anlegung eines 
breiten  S traßenbanketts, um  au f diesem 
belagsfreien Streifen entlang der Straße ein

angenehm es, gesundes und sicheres W andern 
w eiterhin zu ermöglichen.

A ber wenn das nicht überall geschieht? 
D ann sollte der Bund nachhelfen, dam it auch 
künftig ausreichend fußgänger- und kinder
freundliche W ege und Stege vorhanden sind. 
A uch die Städte und G em einden sind ange
sprochen. D enn wo soll der Fußgänger noch 
gehen, wenn bald die H älfte der T ro tto irs als 
Parkierfelder m arkiert und an den G artenzäu
nen M otorräder abgestellt werden? Wo soll 
der W anderer noch wandern, wenn bisherige, 
den schönsten W aldrändern entlang führende 
W anderwege zu Straßen ausgebaut werden? 
Und warum  m üssen W anderer von den belieb
ten Uferwegen an Bächen, Flüssen und Seen 
verdrängt werden?

Es ist höchste Zeit, daß diejenigen, die sich 
um ein intaktes W anderwegnetz bem ühen, 
überall im  Lande m ehr un terstü tz t werden. Es 
geht uns nicht um  ein gegenseitiges A usspie
len von W anderern und A utom obilisten. Bei
de haben A nrecht au f ihren Bewegungsraum. 
Es geht also um  einen fairen Ausgleich der 
Interessen.

Zur Volksabstimmung vom 18. Februar 1979. Ja zur Fuß- und 
Wanderwegvorlage

A RF. G ut Ding will W eile haben: F ünf 
Jahre sind verflossen, seit die «Volksinitiative 
zur Förderung der Fuß- und W anderwege» 
m it über 123000 U nterschriften  eingereicht 
wurde. Das Schicksal unserer Fuß- und 
W anderw egnetze hat sich inzwischen nicht 
gebessert. N och im m er verschw inden in un
serem  Land Jahr für Jahr über 1000 km  F u ß 
gängerwege, darunter etwa 400 km m arkierte 
W anderwege. Sie werden in Straßen um ge
wandelt, asphaltiert, betoniert oder dem  
Zerfall preisgegeben, und zwar in den weitaus 
m eisten Fällen ohne Ersatz. Und doch hat sich 
etwas geändert: A n höchster Stelle hat m an 
eingesehen, daß Bund, K antone und G em ein
den M aßnahm en ergreifen m üssen, um  dieser 
bedenklichen Entw icklung E inhalt zu gebie
ten. N ational- und Ständerat haben in der le tz
ten H erbstsession mit großen M ehrheiten

einem  Verfassungsartikel über Fuß- und W an
derwege zugestim m t, den auch der Bundesrat 
befürwortet. Er verfolgt im wesentlichen die 
gleichen Ziele wie die Initiative. Deshalb 
wurde das Volksbegehren in der Zwischenzeit 
zurückgezogen. A m  18. Februar wird som it 
nur über den A ntrag des Parlam ents abge
stim m t.

Alle m üssen m ithelfen

Das anhaltende Fuß- und W anderweg
sterben geht nicht nur auf das K onto der 
K antone und G em einden, auch der Bund 
begeht hier viele Sünden. Insbesondere beim 
Straßenbau, der m it riesigen Bundesm itteln 
subventioniert wird, hilft der Bund m it, Fuß- 
und W anderwege zu zerstören. Nach dem
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geltenden R echt ist er näm lich weder 
verpflichtet noch berechtigt, au f Fußgänger
wege Rücksicht zu nehm en.

D er neue V erfassungsartikel bildet die 
unum gängliche rechtliche V oraussetzung für 
eine Anpassung der G esetze und V erord
nungen von Bund, K antonen und G em einden, 
die heute einseitig den Fährverkehr fördern. 
D ie Hauptaufgabe, näm lich die Anlage und 
Erhaltung von Fuß- und W anderw egen,bleibt 
Sache der Kantone. Ihr A uftrag wird es sein, in 
Zusam m enarbeit m it den G em einden und pri
vaten Organisationen regionale und lokale 
W egnetze festzulegen und in rechtsverbind
lichen Plänen festzuhalten, die bestehenden 
W ege so weit wie m öglich zu erhalten und, wo 
die M öglichkeit besteht, neue W ege anzu
legen und zu unterhalten. D er Bund kann die
se Tätigkeit un terstü tzen und koordinieren. 
Vor allem soll aber der B und künftig in Erfül

lung seiner Aufgaben a u f Fuß- und Wander
wege Rücksicht nehm en und in jen en  Fällen 
Ersatz leisten, wo m it H ilfe  von Bundesm itteln  
Fußgängerwege verstraßt, überbaut oder 
anderswie aufgehoben oder unterbrochen 
werden.

N icht nur die W anderer profitieren von 
einer A nnahm e des geplanten Verfassungs
artikels. Er bezieht ausdrücklich auch die Fuß
wege, also die innerörtlichen und siedlungs
nahen Fußgängerverbindungen, m it ein. Z ahl
reiche Organisationen, un ter ihnen der R hein
aubund un terstü tzen  die fußgängerfreund
liche Vorlage.
Es ist zu hoffen, daß ihr möglichst viele 
Stim m bürger durch ihr Ja zu einem  Erfolg 
verhelfen.

Sekretariat der «Arbeitgem einschaft Rechts
grundlagen für Fuß- und W anderwege»

Längs der Autobahnen. Hier verunmöglichen parallel der Abschrankung führende Fussgängerwege ihren 
Zweck. Das ist falsche Rücksichtnahme. Der Fußgänger wird zwar vor der Verkehrsgefahr geschützt, 
nicht aber vor Lärm und den Abgasen. Foto: ARF
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Mehr Fuß- und Wanderwege. Ein dringendes Erfordernis 
unserer Zeit

von Emil Schaffer, N ationalrat, Langenthal

D ie Einreichung der Volksinitiative zur 
Förderung der Fuß- und W anderwege hatte  
die verschiedenartigsten K om m entare zur 
Folge. Die D iskussion drehte sich in den le tz
ten  Jahren vorwiegend um  das N ational
straßennetz, um Zubringer- und Entlastungs
straßen. A utos und M otorräder standen als 
Fortbew egungsm ittel im Vordergrund. U nd 
nun verlangten plötzlich 123749 Stim m 
berechtigte, daß sich der Bund auch den Fuß- 
und W anderwegen annehm e.

M it G enugtuung kann man feststellen, daß 
das W andern und auch das Radfahren endlich 
wieder verm ehrt gepflegt werden. A ber die 
Fußgänger sind im öffentlichen V erkehr 
gefährdet: Ü ber 300 Tote und annähernd 5000 
V erletzte sind das jährliche Fazit ungenügen
der A bsicherung gegenüber dem  m otorisier
ten  Verkehr. N och sind zahlreiche Wald-, 
Feld- und Alpwege nicht m it einem  F ahr
verbot für den nichtlandw irtschaftlichen V er
kehr belegt. W anderer w erden dauernd durch 
M otorfahrzeuge behelligt. Im Zusam m en
hang m it neuen Verkehrsanlagen verschwan
den im Verlaufe der Zeit zahlreiche Fuß- und

W anderwege. A uch innerorts ist es für viele 
M enschen zur Qual geworden, ihren A rbeits
platz oder die Schule am R ande von durch den 
m otorisierten V erkehr stark frequentierten 
Straßen aufzusuchen.

Die Stim m berechtigten haben nun am 18. 
Februar darüber zu befinden, ob sie den von 
den eidgenössischen R äten ausgearbeiteten 
Gegenvorschlag, der auch die U nterstützung 
der In itianten des Volksbegehrens genießt, 
gutheißen wollen. D ieser bringt eine echt 
schweizerische Lösung, wird doch, aufbauend 
auf der bew ährten Zusam m enarbeit m it den 
bestehenden privaten O rganisationen, eine 
föderalistische, den Bund finanziell nicht be
lastende Rechtsgrundlage geschaffen, die im 
Interesse der durch den M oloch V erkehr 
gefährdeten Fußgänger liegt. Ist es doch 
dringend nötig, daß sich das Volk und die 
zuständigen Behörden verm ehrt bereit finden, 
den Schutz der Fußgänger zu heben und ihnen 
wieder verm ehrt die M öglichkeit zu geben, 
sich ohne lästige V erkehrsim m issionen frei 
bewegen zu können.

Der Schweizerische Fußgänger-Verband (SVF) unterstützt 
vorbehaltlos die Bestrebungen zur Förderung der Fuß- und 

Wanderwege
von Dr. Ing. Alfred Keller, Präsident des S.F.V., D übendorf

D ie Tätigkeitsgebiete der Vereinigungen 
zur Förderung der Fuß- und W anderwege und 
des SFV verm ögen sich vorzüglich zu er
gänzen: im einen Fall steht das W ohlbefinden 
des Fußgängers im Vordergrund, im ändern 
seine Sicherheit. Die beiderseitigen Bestre
bungen gehen dahin, das Zufußgehen an
genehm er und sicherer, allgemein attraktiver 
zu gestalten. Es soll auch dem  dauernd oder 
vorübergehend N ichtm otorisierten sein Platz 
in der Um w elt gesichert werden.

In  ähnlicher W eise wie die K reise um die 
Fuß- und W anderwege setzt sich der bald 50

Jahre alte SFV für die Fußwege als innerört
liche oder zwischenörtliche Fußgängerverbin
dungen ein. Im K ontakt m it Polizei und 
Behörden wendet er sich gegen das Parkieren 
von Fahrzeugen auf den Trotto irs und hofft, 
daß auch bald einmal das gesetzlich erlaubte 
teilweise Parkieren auf T rotto irs aufgehoben 
wird.

D er SFV tritt auch fü r  rücksichtsvolles 
Verhalten an Fußgängerstreifen ein, die nur 
allzuoft K indern und alten Leuten zum  V er
hängnis werden. Er ist der M einung, daß die 
A utofahrer jeweils kein verkehrsgerechtes
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V erhalten des Fußgängers voraussetzen dür
fen, bis daß sie sich vom G egenteil überzeugt 
haben, da gewisse Fußgängerkategorien dem  
heutigen V erkehr nicht gewachsen sind. D er 
Verein stellt dem  m eist rücksichtslosen 
V erhalten des A utom obilisten  bei uns das 
korrekte V erhalten in ändern  Ländern, 
nam entlich in angloam erikanischen, gegen
über.

Zu den B estrebungen des Vereins gehört 
auch die Reduktion der Geschwindigkeit, 
namentlich innerorts, eine M aßnahm e, von 
der eine wesentliche Senkung der U nfallziffer 
zu erw arten ist. In diese R ichtung weisen nicht 
nur die physikalischen G esetzm äßigkeiten, 
sondern auch die Erfahrungen im  A usland, be
sonders in den USA, wo die Zahl der Unfälle 
und ihrer Opfer, auf vergleichbarer G rund
lage, sehr viel niedriger ist als in der Schweiz. 
W ir begrüßen den Versuch mit Tempo 50 
innerorts, bedauern aber, daß er nicht in der 
ganzen Schweiz, sondern nur in  ausgewählten 
O rtschaften durchgeführt wird. W ir werden 
uns noch dafür verw enden, daß möglichst 
repräsentative O rtschaften, besonders auch 
die Stadt Zürich, einbezogen werden.

Bestrebungen gelten auch der V erschär
fung der Strafpraxis. Die Bußen für V erkehrs
sünder sind oft derart niedrig, daß sie mühelos 
im voraus einkalkuliert w erden und damit 
kaum  den C harakter einer Strafe aufweisen. 
Das Punktsystem  zum schließlichen Entzug 
des Fahrausweises sollte auch in der Schweiz 
eingeführt werden. D er SFV setzt sich auch 
für eine strengere Praxis der G erichte ein, 
deren U rteile nur allzuoft den M aßnahm en

von Behörden und Polizei zuw iderlaufen und 
dam it ihre A nstrengungen illusorisch machen.

Besonderer Förderung bedarf auch der 
öffentliche Verkehr, um dem  Fußgänger den 
Gang zum Arbeitsplatz oder ins Erholungsge
biet zu erm öglichen oder rascher und be
quem er zu gestalten. Ein gut funktionierendes  
öffentliches Verkehrsmittel zu Stadt und Land  
vermag eine wirkliche A lternative zum Privat
auto darzustellen. G leichzeitig m it der Volks
abstim m ung über den Verfassungsartikel über 
Fuß- und W anderwege gelangt im K anton 
Zürich am 18. Februar 1979 die Vorlage über 
den D oppelspurausbau der G lattallinie Walli- 
se llen-D übendorf-U ster im  Betrag von 49,6 
M illionen Franken zur A bstim m ung, der eine 
gute A nnahm e zu gönnen wäre. Diese Bahn
strecke ist ein Bestandteil der Zürichberglinie 
von Zürich nach W interthur und ins Zürcher 
Oberland, und diese w iederum  ist ein Teil des 
S-Bahn-Netzes, das in  der Region Zürich 
allm ählich aufgebaut wird.

D er SFV begrüßt alle A nstrengungen zur 
Förderung des W ohlergehens des Fußgängers, 
so eben auch diejenigen für verm ehrte und 
verbesserte Fuß- und W anderwege. Erfreulich 
ist die große Zahl der m itw irkenden Organi
sationen, zu denen ja  auch der Rheinaubund 
gehört. Es wäre einer guten Sache besonders 
gedient, wenn das B and um diese Organisa
tionen mit gleichen oder ähnlichen Zielen  
zwecks gemeinsamen Vorgehens und gegensei
tiger Unterstützung in entsprechenden Fällen 
auch nach der Volksabstimmung vom 18. Fe
bruar erhalten bliebe.

Vom Wert des Wanderns
von Dr. m ed. A rthur Uehlinger, Schaffhausen

In unserer versachlichten W elt wird nicht 
m ehr allzuviel aus reiner F reude getan. Ich 
glaube jedoch, daß das W andern dazugehört. 
Von allen Sportarten hat es im m er noch die 
m eisten Liebhaber, wie eine Studie in der 
Nordostschweiz ergab: 9% der Jüngeren und 
14% der Ä lteren geben an, regelmäßig, im 
D urchschnitt 3 bis 4 Stunden pro W oche, zu 
wandern. A ber ist W andern überhaupt ein 
Sport? D er englische A usdruck bedeutet L ieb
haberei, Spiel, Erholung; im  w eiteren W ort

sinn ist also W andern eine Sportart. W ir rech
nen sie zum  G esundheitssport und grenzen 
diesen ab vom  Leistungs- und W ettkam pf
sport.

Körperliche Gesundheit

Ist W andern gesund? Niem and, der selber 
gerne wandert, wird es bestreiten. Und doch 
gibt es kaum U ntersuchungen zur Frage, wie 
W andern körperliche G esundheit fördert. Ein



m eßbarer Trainingseffekt wird durch 
W andern nicht erzielt. D azu ist eine stärkere 
Belastung von Kreislauf, A tm ung und M usku
latur nötig, wie sie bei A usdauersportarten 
(Wald- und G eländelauf, kräftiger Skilang
lauf) erreicht wird. Dagegen ist kein Zweifel, 
wenn wir auch nicht über Zahlen verfügen, 
daß durch W andern Z irkulation und Atm ung 
verbessert, Skelett und M uskulatur gekräftigt 
w erden und die G elenke beweglich bleiben. 
D en Schäden durch Bewegungsmangel, wie 
sie im Lehnstuhl, Lift und A uto zustande 
kom m en, wird entgegengewirkt. W andern ist 
so eine M ethode des Ausgleichs für unsere 
zunehm end sitzende Lebensweise. A ußerdem  
ist es im Gegensatz zu vielen anderen Sport
arten  weitgehend ungefährlich und liegt 
um sonst vor unseren Türen.

Seelische Gesundheit

W eit höher als den körperlichen N utzen 
m öchte ich die w ohltuende W irkung des 
W anderns auf unsere seelische G esundheit 
veranschlagen. Sie ist zwar noch weniger m eß
bar als die Körperwirkung, aber für jeden  
W andernden evident. W ir brauchen einen 
Ausgleich zu unserer oft inhum anen A rbeits
welt, aktiv gestaltete F reiheit von vielfachen 
Zwängen des Alltags. N atürlich sind auch die 
Betrachtung eines K unstwerks, das Lesen 
eines lieben Buches, das H ören schöner Musik 
Labsale der Seele. D och die harm onische Ein
heit von Körperbewegung und vielfältigen 
seelischen Eindrücken beim  W andern ergreift 
vielleicht stärker den ganzen M enschen. Leib 
und Seele sind beim W andern ungetrennt, und 
ihre gleichzeitige Beanspruchung wird zur 
Quelle frischer Lebenslust, wie es im Lied von 
den Prager Studenten heißt:

Nach Süden nun sich lenken  
Die Vöglein allzumal,
Viel’ Wandrer lustig schwenken  
Die H ü t’ im M orgenstrahl. . .

(Joseph von Eichendorff)

Das seelische Erlebnis der Landschaft, von 
Him m el und Erde, Tag und N acht, M orgen, 
M ittag und Abend, des w echselnden W etters 
und der Jahreszeiten, der Steine, Pflanzen und 
Bäume, der Tiere in ihrer natürlichen Um ge

bung, all das haben die D ich ter am tiefsten 
em pfunden, und auch wir em pfinden es im 
W andern nach. N ichts anderes kann uns wohl 
im gleichen M aße in Einklang bringen m it der 
uns um gebenden N atur, nichts anderes viel
leicht auch so gut D em ut lehren gegenüber 
dieser großen M utter, von der wir M enschen 
nur ein Teil sind. D ie Einsicht, H om o viator 
auf dieser Erde zu sein, ist sicher eine der tief
sten, wahrsten und versöhnlichsten. Sie füllt 
unser Herz, gibt uns Distanz vom Alltag und 
läßt uns als ausgeglichene, vielleicht bessere 
M enschen zurück.

Du wärest m ir ein täglich Wanderziel,
Viel lieber Wald, in dumpfen Jugendtagen, 
Ich hatte dir geträumten Glücks so viel 
Anzuvertraun, so wahren Schmerz zu klagen.

Und wieder such’ ich dich, du dunkler Hort, 
Und deines W ipfelmeers gewaltig Rauschen  -  
Jetzt rede du! Ich lasse dir das Wort! 
Verstummt ist Klag und Jubel. Ich will lau
schen.

(Conrad Ferdinand Meyer)



15

Sind Wanderwege nötig?

D er passionierte W anderer, der m it der 
K arte um gehen kann, hat m ark ierte W ander
wege vielleicht nicht nötig. Er ist m it der Land
schaft vertraut und kennt die Wege. W ie viele 
aber sind es noch, die von sich aus ohne Hilfe 
das W andern beherrschen, die schönsten W e
ge allein finden und sich nicht verlaufen? 
W ohl nur m ehr eine M inderzahl. F ür die 
ändern, denen wir die gleiche Freude gönnen 
mögen, die aber das Land von sich aus nicht 
gut genug kennen und zum  W andern A nre
gung brauchen, für sie sind W anderwege gut,

die sie an die schönsten Punkte führen und in 
ihnen die Freude wecken, selber weitere zu 
entdecken. W anderwege erfüllen so eine päd
agogische Aufgabe fü r unsere M itm enschen, 
sie sind von gesellschaftlicher Bedeutung und 
ein Beitrag zur Lebensqualität für viele. W ir 
sollten ihnen Sorge tragen.

Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,
Ich nahm es so im Wandern mit,
A u f  dass es einst m ir möge sagen,
Wie laut die Nachtigall geschlagen,
Wie grün der Wald, den ich durchschritt.

(Theodor Storm)

Wie belebend wirkt es, wenn in meliorierten Gebieten, zwischen den durch Güterwege getrennten Feldern 
und Äckern, ein Obstbaum stehenblieb. Er lädt dann in den heißen Sommermonaten die schwer arbeiten
den Familien zur Mittagsrast und zur Vesper in seinen Schatten ein. Foto: R.Wessendorf, Schaffhausen



16

Ein Appell an alle Stimmberechtigten, an das Fußvolk und an die 
kleinen und großen Motorfahrer

von A rthur Uehlinger, alt Forstm eister, Schaffhausen

Einleitung

W ie soll ich, alter M ann, nur beginnen? Ist 
doch schon im Vorfeld, seit Februar 1974, der 
Einreichung der Volksinitiative durch die 
«Arbeitsgem einschaft Rechtsgrundlagen für 
Fuß- und W anderwege», vieles und Beherzi
genswertes darüber geredet und geschrieben 
worden. «M ach zuallererst eine ordentliche 
Disposition, und dann schreibe, wie dir der 
Schnabel gewachsen ist!» So tön t m ir noch 
nach bald 70 Jahren die M ahnung meines 
verehrten D eutschlehrers an der K antons
schule, von Professor Eduard Haug, ins Ohr. 
Er war ein «Stiftler» aus Tübingen, den es 
nicht auf die Kanzel, sondern m itten  unter das 
Volk trieb, das er im N achbarland, besonders 
freiheitlich gesinnt, verm utete. Seine M ah
nung ist m ir, wie vieles andere auch, erst später
-  zu spät -  aufgegangen, doch ist sie heute 
gepaart m it D ankbarkeit.
Ja, die Disposition, die selbst M agistraten vor
gängig ihrer R eden entw erfen und dann sich an 
sie halten sollten. Es gäbe so weniger Hader, 
dafür m ehr Zukunftsträchtiges!

Fortgang

Es ist am M orgen des Stephanstags. N eben 
m ir liegen zwei W eihnachtsgaben: eine große 
Tafel m it den Bildern m einer vier Söhne und 
ihrer Familien. Lauter G esichter, die m ich mit 
Freude erfüllen. Selbst die kleinsten Enkelin
nen und Enkel blicken den G roßvater froh, 
m it blanken, hellen A ugen an, aufm unternd, 
gleichsam die Zukun ft herausfordernd.

Das andere G eschenk ist das meines 
Freundes R ene M onteil, ein Buch m it dem 
Titel «Im Solothurner Jura»*; es ist m it einem 
packenden, warm en Vorw ort von Bundesprä
sident Willi R itschard versehen. Dieses Buch 
sollten alle N aturverbundenen zur Hand 
nehm en, es lesen, nachher die wundervollen 
Bilder betrachten, sie auf sich einwirken 
lassen und dann zur Landeskarte greifen und 
die W anderpläne für die kom m enden Jahre 
machen. All das, was wir hier im Bilde sehen,

besitzen wir noch. W ir brauchen nu r von Solo
thurn  nach «dem Berg», dem  Weißenstein, zu 
schauen, in die H eim at von Jo se f Reinhart, 
oder mit dem  pflanzenkundigen Arzt, Dr. 
R udolf Probst, von Langendorf bergan zu stei
gen. A ll das gehört noch uns, wenn wir es 
erwandern! Denn a u f das Erwandern kom m t es 
an! W ir m üssen es wieder le rnen  und m it ihm 
auch das sinnende, verw eilende Betrachten. 
Bloß Hin- und V orbeifahren schenkt uns keine 
Erlebnisse.

Zur Initiative

Aber je tz t zur W anderw eginitiative, über 
die wir am 18. Februar 1979 unser JA in die 
U rne legen wollen. W eshalb, so frage ich 
mich, ging schon der ursprüngliche, von den 
In itianten eingereichte T ext so zögernd, fast 
übervorsichtig durch das Parlam entsgetriebe? 
Ist’s wohl, weil die m eisten Räte fahren, zwar 
weniger m it der Bundesbahn, oder ist’s, weil 
sie überhaupt nicht m ehr wandern, es wäre 
denn an der Seite der vorw ärtsblickenden, 
m unteren N ationalrätin  M artha Ribi in den 
weiten W andelgängen unseres Bundeshauses, 
weil unsere Parlam entsm itglieder das echte 
W andern vor lau ter G eschäftsdenken verlernt 
und verdrängt haben?!

Da erklärt uns der hohe Bundesrat als 
M entor: «Die Wanderwege sind Sache der 
Kantone!» -  Das schon, aber nicht «damit 
basta». W ir W anderwegler m öchten auch 
unsere Bundesväter und unsere Parlam en
tarier fü r  die Wanderwege interessieren, auch 
für bescheidenere Dinge, als es A utobahnen 
und Tunnellöcher am  falschen Orte sind. 
D och noch einmal tön t es vom  Bundesrats- 
tisch «W anderwege sind nicht Sache des Bun
des», der sie (doch schon kleinlauter), zwar 
unbedenklich zugunsten der National- und 
anderen subventionierten Straßen zerstören

*«Im Solothurner Jura». Mit der Fotogruppe der 
SAC-Sektion Weißenstein unterwegs. Verlag Vogt- 
Schild AG, Solothurn.
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lassen kann, so wie die H ecken bei den M elio
rationen.
K urz und gut, die Autobahnen beherrschen das 
Feld und die Gemüter. Sie verschlingen zwar 
alljährlich H underte von M illionen, ja  M illiar
den von Franken, aber sie bringen Brot für die 
Jam m ernden, für die klagenden Satten im 
rezessionsbedrängten Bau- und A utom obil
gewerbe. Sie verbinden die großen G eschäfts
zentren im Lande und führen au f breiten, zwar 
kulturlandverschlingenden Trassen zu denen 
des Auslandes. -  Das schon! A ber das tun  ja 
auch unsere Eisenbahnen, zunächst unsere 
bedrängten B undesbahnen, die lange zuvor 
Pionierarbeit leisteten, vorgestern, gestern 
und heute. Tun sie das nicht auch in Zukunft?!
-  M üßige Frage. -  W ir sind ein undankbares, 
«ewig» klönendes, verw öhntes Volk gewor
den!

Spezielles

M ein H eim atkanton Schaffhausen  liegt 
rechts des Rheins; er ist an das V aterland mit 
tragenden Brücken gekettet. M it 300 Q uadrat
kilom eter Bodenfläche ist er zwar einer der 
kleinsten, respektabler jedoch  als Brücken
ko p f M it seiner gut 150 K ilom eter langen 
Landesgrenze wird das jederm ann  deutlich, 
zumal wenn er bedenkt, daß die ganze H och
rheinstrecke zwischen Bodensee und Basel 
120 K ilom eter mißt. Schon nach kurzer W an
derung stehen seine Bewohner vor der 
unsichtbaren G renze. U nd hier war es bisher 
eine besondere Aufgabe  der Schaffhauser 
A rbeitsgem einschaft für W anderwege, Ver
bindungen neben den ordentlichen Zollüber
gängen über die grüne Grenze durch W ander
wege zu schaffen, die in  prächtige Landschaf
ten der N achbarn führen: in den Schwarzwald, 
die Baar, den Hegau und die Alb, ins Neckar- 
und das obere D onautal und ins nördliche 
Bodenseegebiet*, K ontakte zu suchen und sie 
auch zu pflegen m it den großen W anderverei
nen in Baden-W ürttem berg, dem  Schwarz- 
waldverein und dem  Schwäbischen Albver- 
ein, versiegte V erbindungen wieder zu öffnen, 
so wie sie vor 1914 für die G renzbew ohner im 
alem annischen Bereich noch selbstverständ
lich waren. D en Bund konnten wir nicht anru- 
fen, wohl aber die regionalen Behörden hüben 
und drüben als Schrittm acher. Sie haben die

Fürsprache geleistet, geholfen, was wir hier 
dankbar anerkennen m öchten!

Für offene Augen und Ohren
(blinde und verstopfte)

Es gibt, was ich je tz t unseren Politikern, 
allen A utofahrern ins O hr rufen m öchte, 
neben grenzüberschreitenden, breiten, m ehr
spurigen Schnellstraßen und A utobahnen 
noch ein fe in es  verästeltes Wanderwegnetz.Es 
verbindet nicht nur die Ballungszentren m it 
ihren G roßindustrien, sondern, wie die fein
sten arteriellen Blutgefäße, die dazwischen 
unversehrten, abseits liegenden Regionen m it 
kleinen Städtchen, D örfern, H öfen und H ü t
ten. H ier hinein dringt es, in die noch stilleren 
Räum e, direkt zu den M enschen und ihren 
Herzen. In G egenden, wo das G roßstadtvolk 
sich noch erholen und regenerieren kann -  es 
könnte  - , wenn es m it seinem  Klatsch, seinen 
A ttraktiv itäten , seinen A nsprüchen über
haupt noch dazu fähig und gesund genug ist. 
Hierhin, an den Puls schlichter Menschen, fü h 
ren uns die Wanderwege!

Ob das, was ich je tz t vorbrachte, den A nge
sprochenen auch eingehen wird? Ich weiß es 
nicht, erhoffe es jedoch zuversichtlich, so wie 
das m eine Enkel tun. Sie wollen, wenn sie 
m ich begleiten, Tiere, Pferde, K ühe und 
Ochsen sehen, nicht T raktoren.

So will ich zum  Schluß fü r  die Poli
tiker  noch etwas ausholen und ihnen sagen, 
was m ir erst beim  grenzüberschreitenden 
W andern bewußt wurde. D er Schwarz
waldverein und der Schwäbische A lbverein 
verfügen in ungezählten Ortsgruppen über 
annähernd 200000 M itglieder, das Zehnfache 
unserer Schweizerischen A rbeitsgem ein
schaft für W anderwege. H ier gehört es fast 
zum  guten Ton, einer solchen anzugehören, 
und entsprechend ist deren Zusam m en
setzung. Da begegnen wir au f W anderwegen 
Landräten, Finanz-, G erichts- und Bankpräsi
denten, M inisterialdirigenten und M inister 
(seltener auch Industrieherren), im  Wander
dress., wo sie ansprechbar sind, nicht im Frack.

* Rund 30 freie Übergänge für Wanderer mit Aus
weisen (Grenzkarten oder Pässen), tagsüber und 
ohne zollpflichtige Waren.
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Waldstraße im Frühling. Laubmischwald auf feuchtem Untergrund, überzogen von «Herden» des Bären
lauchs (Allium ursinum). Grundsätzlich sollte der Wald, der öffentliche und der private, dem motorisierten 
Verkehr verschlossen bleiben! Ausgenommen bleibt selbstverständlich der forst- und landwirtschaftliche 
Verkehr, dem diese Erschließung dient.Mit Entwässerungsgräben und Röhrendurchlässen versehen, kann 
selbst eine ziemlich Gefälle aufweisende, dem Terrain angeschmiegte Waldstraße von Hartbelägen ver
schont bleiben und so gleichzeitig als Wanderweg dienen. Auch dann, wenn W aldstraßen gewalzt werden, 
sollte ihr Überdecken mit Hartbelägen vermieden werden! -  So, wie die Entwicklung im Straßenbau sich 
vollzieht, ist es bald nur der Wald, den wir kampflos, dauernd, ohne zusätzliche Aufwendungen, dem Fußgän
ger offenhalten können. Viele alte, verlassene Waldwege, die, weil zu steil und zu schmal, der Holzabfuhr 
nicht mehr zu genügen vermögen, aber eignen sich noch vorzüglich zur Einordnung ins Wanderwegnetz. 
Freilich setzt ihr Begehen auch die entsprechende Wanderausrüstung voraus, als da sind: Wanderschuhe, 
Wanderkleid, Regenschutz, Rucksack,Karte und Kompaß. -  Auch das müssen viele Verwöhnte, Wald
gänger sich nennende, wieder lernen. A.U.
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Waldstraße. Herbstbild. Besonders reizvoll für den Wanderer sind sie längs Waldrändern. Am abwechs
lungsreichsten an Aussichtslagen. -  Bei der Projektierung von Wanderrouten sucht man vorgängig die Aus
sichtspunkte auf, die nicht Zuwachsen können. Im Waldgebiet sind es Firstwege über Steilabfällen. 
Parkplätze gehören nicht, oder nur ganz ausnahmsweise, in den Wald, und an Waldrändern sollten sie nie an 
Aussichtslagen, auch nicht an Fluß- und Seeufern angelegt werden. -  An Aussichtslagen gehören allenfalls 
Bänke und Feuerstellen.
Eine andere «Entwicklung», der wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden müssen, ist die des wachsenden 
Reitsports. Als es noch wenige Reiter waren, war die Begegnung erfreulich. Heute aber sind, besonders nach 
Regentagen, Reitertrupps auf schmalen Waldwegen dem Wanderer unerwünscht. Reitwege sollten beson
ders ausgeschieden und als solche bezeichnet werden. Auch das ist eine Aufgabe der SA W, ihrer Sektionen 
und auch des Gesetzgebers. A.U.

W ir sitzen m it ihnen am tannenen, rohen 
Tisch unter der Scheffellinde, nicht am 
grünen im K onferenzzim m er, wo einem  das 
W ort im Hals steckenbleibt, und nicht bei 
überladenem  M enü in m ondänen Hotels, wo 
wir Ungeschickte das G las m it dem Rotwein 
verschütten.

D ie «Sache m it den Wanderwegen» hat 
auch einen politischen Aspekt, der, wie ich 
eben sagte, direkt, nicht parteigebunden oder 
anderweitig gefiltert, zum Puls, ans Herz des 
Volkes führt!

Zum Schluss: Versöhnlich, aufmunternd

Die gelb-schwarzen W egweiser, R ich
tungspfeile, verschiedenfarbigen Rhom ben 
und was dergleichen Zeichen sind, die ich seit 
über vierzig Jahren in Feld und Wald an
bringe, wenden sich an alle die, die m ehr auf 
Sesseln und Polstern sitzen -  sitzen müssen -, 
an alle E influßreichen und Begehrten, an Par
lamentarier und Politiker.
N icht an Förster, m it klebendem  Harz an 
ihren Hosenböden; die kennen und finden den 
Weg auch ohne sie!

Separatdruck aus der Z eitschrift «N atur und M ensch», 21. Jahrgang, Nr. 1, 1979 Druck: Karl A ugustin  A G , Thayngen



Die sog. «Schüppeleiche», am Rande des Gemeindewaldes Schüppei der Gemeinde Ramsen SH, eine 
mächtige S tieleiche (Quercus Robur), unter der im Jahre 1870 Ramsen das Jubiläum seiner hundertjährigen 
Zugehörigkeit zur Schweiz feierte. Der Baum wurde durch Gemeinderatsbeschluß vom 28. Mai 1923 
geschützt. Foto: Rolf Wessendorf, Schaffhausen


